
Hinweise 
 

1. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Gemeinde Bedburg-Hau (Untere Denkmalbehörde) oder dem Rheinischen 
Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich anzuzeigen (§ 16 Denkmalschutzgesetz NRW). 
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. 

 

2. Die Existenz von KampfmiƩeln kann nicht ausgeschlossen werden. Sofern KampfmiƩel gefunden 
werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen. In diesem Fall ist der KampfmiƩelbeseiƟgungsdienst 
der Bezirksregierung Düsseldorf oder das Ordnungsamt der Gemeinde Bedburg-Hau unverzüglich zu 
verständigen.Bei Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wird eine 
SicherheitsdetekƟon empfohlen. 

 

3. Bodenschutzmaßnahmen: 

Bei allen durchzuführenden Baumaßnahmen ist der Boden so schonend wie möglich zu behandeln: 
sachgerechter AuŌrag und Lagerung von Oberboden, BerücksichƟgung der geltenden BesƟmmungen 
nach DIN 18915, DIN 18320 und DIN 19731. Ausgehobenes Bodenmaterial sollte auf dem Grundstück 
wieder eingebaut werden (ausgeglichene Massenbilanz), sofern dadurch keine schädlichen 
Bodenveränderungen am Einbauort hervorgerufen werden. Die Grundsätze des § 12 der 
Bundesbodenschutzverordnung sowie die DIN 19731 sind zu beachten. 

ZukünŌige  nicht zur Versiegelung vorgesehene Flächen sind während der Bauarbeiten nicht mit 
schwerem Gerät zu befahren, um eine Verdichtung des Bodens zu verhindern. 

Der Abtrag und die Bearbeitung des Bodens außerhalb von geplanten baulichen Anlagen sollten mit 
Raupenfahrzeugen und Maschinen mit geringem Gewicht erfolgen. Böden sollen nur in trockenem 
Zustand befahren bzw. bearbeitet werden. Daher ist der Zeitpunkt für Erdarbeiten, wie z.B. Abtrag, 
Umlagerung und Wiedereinbau, auf WiƩerung und Bodenfeuchte abzusƟmmen. 

Der Einbau von Bodenmaterial bzw. die (Wieder-)Herstellung der Freiflächen hat fachgerecht zu 
erfolgen. Während der Bauphase anfallende Baureste und Abfälle und andere Fremdstoffe dürfen 
nicht auf dem Grundstück vergraben oder verbrannt werden. 

Bei der Wahl der Baumaterialien im Erd- und (Straßen)oberbau sind die bodenschutz- und 
wasserrechtlichen VorschriŌen zu beachten. 

Bei sämtlichen Eingriffen in den Boden ist verstärkt auf Auffälligkeiten (Verfärbungen, 
Fremdbestandteile, Geruch etc.) zu achten. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen 
Bodenveränderung und/oder Altlast sind unverzüglich der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises 
Kleve anzuzeigen (§ 2 Landesbodenschutzgesetz NRW). 

Werden Belastungen oder Materialeinbauten festgestellt, ist zunächst gutachterlich nachzuweisen, 
dass sie mit der geplanten Folgenutzung (Überbauung, Frei- oder Grünfläche etc.) vereinbar sind und 
kein späteres Sanierungserfordernis zu besorgen ist, sofern sie vor Ort verbleiben sollen. 

 

4. Artenschutz 



4.1 Zum Ausschluss einer möglichen Zerstörung von Fortpflanzungs- und RuhestäƩen sowie der 
Tötung von Individuen sind die Abbruch- und Rodungsarbeiten im Rahmen einer Ökologischen 
Baubegleitung (ÖBB) zu begleiten. 

Alle abzureißenden Bestandsgebäude sind vor Abriss intensiv auf akuten Fledermausbesatz zu prüfen. 
Ggf. sind in diesem Zusammenhang gezielte Ausflugs- und/oder Schwärmkontrollen notwendig. 
Sollten im Zuge der Rodungsmaßnahmen Höhlenbäume gefällt werden, sind die Baumhöhlen 
unmiƩelbar vor geplanter Fällung intensiv auf aktuellen Fledermausbesatz zu prüfen. Diese 
Untersuchungen müssen mit geeignetem Equipment (z.B. Taschenlampe, Spiegel, Endoskop, ggf. 
Leiter oder SeilkleƩertechnik) durchgeführt werden. AlternaƟv können umfassende Kontrollen im 
Vorfeld erfolgen, die Baumhöhlen sind anschließend bei einem negaƟven Besatzbefund mit 
geeigneten MiƩeln (z. B. Gewebe- oder Teichfolie) zu verschließen.  

 

4.2 Verwendung insektenfreundlicher LeuchtmiƩel / Beschränkung der Beleuchtung: 

Um eine Vergrämung lichtscheuer Fledermausarten durch Lichtemission ausschließen zu können 
sowie aus den Dunkelbereichen in der Umgebung keine Insekten anzulocken und dadurch diese 
Habitate zu entwerten, hat die InstallaƟon eventueller Außenbeleuchtung „fledermausfreundlich“ zu 
erfolgen. Auf überflüssige Beleuchtung der Neubauten und auf Nachtbaustellen ist grundsätzlich zu 
verzichten. Notwendige Beleuchtung hat zielgerichtet ohne große Streuung (nicht nach oben und 
nicht zu den Seiten) und mit entsprechenden „fledermausfreundlichen Lampen“ mit möglichst 
geringem UV-Anteil (Wellenlängenbereich zwischen 590 und 630 nm, monochrom), ggf. unter Einsatz 
von Bewegungsmeldern oder Zeitschaltuhren zu erfolgen. Sogenannte „fledermausfreundliche 
Lampen“ dienen nur der RedukƟon der Insektenanlockung, lichtscheue Arten werden durch diese 
ebenfalls vergrämt, weshalb für die Außenbeleuchtung ein Lichtkonzept zu erstellen ist, welches 
anschließend durch Fachgutachter hinsichtlich artenschutzrechtlicher Belange zu prüfen ist.  

 

4.3 Für möglicherweise entstehende QuarƟerverluste (Gebäude) müssen entsprechende 
KompensaƟonsmaßnahmen vorgesehen werden. Diese Maßnahmen sind gemäß den jeweiligen 
Vorgaben im Leiƞaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (MKULNV 2013) auszuführen. Da 
die ErsatzquarƟere für weggefallene Baumhöhlen schlecht angenommen werden, ist der Erhalt der 
natürlichen QuarƟerstrukturen zu bevorzugen. Ist dies nicht möglich, müssen nach den jeweiligen 
Vorgaben im Leiƞaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (MKULNV 2013) CEF-Maßnahmen 
durchgeführt werden. Dabei ist das Bereitstellen von ErsatzquarƟeren nach dem „HinweisblaƩ zu 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen für vorhabenbedingt zerstörte FledermausquarƟere“, wie zum 
Beispiel das Bergen von Baumhöhlen und Anbringen dieser als ErsatzquarƟer zu bevorzugen, um die 
Erfolgswahrscheinlichkeit der Maßnahmen zu erhöhen. Bei einem möglichen Fund von aktuellem 
Fledermausbesatz sind die Arbeiten im entsprechenden Bereich einzustellen. 


